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Zahl: 1/2011     

K U N D M A C H U N G 

gemäß § 50 (3) des Gemeindevolksrechtegesetzes, LGBl.Nr. 55/1988. 

 

In der am 17. 02. 2011 stattgefundenen Gemeinderatssitzung wurden nachstehende 

B e s c h l ü s s e 

gefasst: 

 

Zu Punkt 3.) der Tagesordnung: 

Das Wappen der Gemeinde Kleinmürbisch wird laut Beilage „B“, welche einen wesentlichen Bestandteil 

dieser Niederschrift bildet, mit der Wappenbeschreibung „Über goldenem Schildfuß in Rot drei 

Laubbäume, begleitet von je zwei unten verschränkten goldenen Getreideähren (vorne und hinten)". 

festgelegt. Beim Amt der Bgld. Landesregierung werden die Führung des Wappens und der 

Gemeindefarben rot/gold beantragt. 

 

Zu Punkt 4.) der Tagesordnung: 

Vom Autohaus Schatz-Draskovits, 7540 Güssing, wird ein Pritschenwagen Opel Movano (3 Sitzer, in 

Farbe orange) zu € 17.960,00 exkl. MWSt. angekauft. Über die Leasingfinanzierung wird in der nächsten 

Gemeinderatssitzung entschieden. Dieses Fahrzeug ist auch für die Feuerwehr und die Vereine der 

Gemeinde nach Absprache mit dem Bürgermeister nutzbar. 

 

Diese Beschlüsse erlangen, wenn keine Anzeige gemäß § 51 (1) des Burgenländischen 

Gemeindevolksrechtegesetzes eingebracht wird, frühestens nach Ablauf einer Woche nach  

Kundmachung Geltung. 

 

                                                                                      Der Bürgermeister: 

 

 

 

                                                                                       (Martin Frühwirth) 

 

angeschlagen:  28. 02. 2011 

abgenommen:  09. 03. 2011 

       Der Bürgermeister:  


